
 

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2013 – 
2018 
 Datum: 04.03.2015 
 SV/BeVoSv/136/2015 
 
Gremium Datum Behandlung 
Hauptausschuss Schulverband 19.03.2015 Ö 
Schulverbandsversammlung 25.03.2015 Ö 
 
 
Verfasser:   Herr Eckhard Rickert  FB/Aktenzeichen: 270.11.02 
 
 

Förderzentrum Ratzeburg; hier:  öffentlich-rechtlic he 
Vereinbarung 
 
Zielsetzung:  Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse  
 
 
 Beschlussvorschlag:  
 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Schulverbandsversa mmlung zu beschließen, 
 
Die Schulverbandsversammlung beschließt auf Empfehl ung des Hauptausschusses, 
den Schulverbandsvorsteher zu bitten, die öffentlic h- rechtliche Vereinbarung über die 
Einrichtung einer Außenstelle des Förderzentrums Ra tzeburg in Sandesneben vom 
28.07.2012 im Einvernehmen mit dem Amt Sandesneben-  Nusse rückwirkend zum 
01.01.2015 außer Kraft zu setzen. 
 
 
 
 

___________________    __________________     
Schulverbandsvorsteher         Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 04.03.2015 
Bürgermeister Voß am 04.03.2015 
 

 
Sachverhalt:  
 
Im Rahmen der Möglichkeit, Förderzentrumsteile mit selbständigen Förderzentren mittels 
einer Kooperationsvereinbarung zusammen zu fassen, hat die Schulverbandsversammlung 
auf Empfehlung des Hauptausschusses am 20.06.2012 beschlossen, mit dem Amt 
Sandesneben- Nusse eine Kooperation einzugehen und dem  Abschluss einer 
entsprechenden öffentlich- rechtlichen Vereinbarung zugestimmt. 
Die am 28.07.2012 unterzeichnete öffentlich- rechtliche Vereinbarung ist dieser Vorlage 
beigefügt. 
 
Auf dieser Grundlage und eines entsprechenden Antrages genehmigte das seinerzeitige 
Ministerium für Bildung und Kultur des Landesschleswig- Holstein mit Datum vom 
27.07.2012 die organisatorische Verbindung des Förderzentrumsteils Sandesneben mit der 
Pestalozzischule, Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Lernen in Ratzeburg. 
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Gleichzeitig wurde die Bezeichnung „ Pestalozzischule Förderzentrum Lernen des 
Schulverbandes Ratzeburg mit Außenstelle Sandesneben“ festgesetzt.  
 
Bei einer Außenstelle handelt es sich um eigenständige Klassen mit eigenen Schülerinnen 
und Schülern. Dass dies nicht mehr der Fall sei, teilte das Schulamt des Kreises Herzogtum 
Lauenburg der Verwaltung mit Datum vom 14.10.2014 mit. Im Gegenteil wirke das 
Förderzentrum Ratzeburg zurzeit und auch künftig mit integrativer und präventiver Arbeit vor 
Ort in Sandesneben. Aufgrund dessen werden gebeten, beim zuständigen Ministerium 
die Aufhebung der Außenstelle zu beantragen. 
 
Einen solchen Antrag stellte die Verwaltung mit Schreiben vom 30.10.2014. 
Mit Erlass vom 20.11.2014 entsprach das Ministerium für Schule und Berufsbildung des 
Landes Schleswig- Holstein dem Antrag und verfügte, dass die Schule künftig die 
Bezeichnung „Förderzentrum Lernen des Schulverbandes Ratzeburg in Ratzeburg“ führt und 
auch weiterhin den Namen Pestalozzischule trägt. 
Das Amt Sandesneben- Nusse wurde am 26.11.2014 entsprechend unterrichtet 
 
Auf den gelebten Schulalltag hat der Wegfall der Außenstelle keinerlei Auswirkungen; 
die öffentlich- rechtliche Vereinbarung muss aber formal  außer Kraft gesetzt werden. 
 
Im Übrigen  wird auch noch mündlich vorgetragen.      
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 
-Keine-. 
 
 
 
Anlagenverzeichnis:  
-Entfällt- 
 
 
 
mitgezeichnet haben:  
-Entfällt-  
 


